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Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft ILFD  

Givisiez, im März 2025 

 Information an die Belegstationen bezüglich der Kontrollen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Untenstehend teilen wir Ihnen unsere Empfehlungen für das Verstellen von Bienen auf eine 
Belegstation des Kantons für das Jahr 2025 mit. Diese bleiben bestehen bis zu einer Abänderung 
durch den Kantonstierarzt und sind unabhängig von der Rasse: 

1. Die Imker müssen für das Verstellen von Bienen auf eine Belegstation untenstehende 
Bedingungen einhalten: 

- Bei einer Verstellung mit Brut: jede Verstellung muss gemeldet werden. Es wird 
eine Gesundheitskontrolle gemäss den Anweisungen des kantonalen 
Bieneninspektors durchgeführt.  

- Bei einer Verstellung ohne Brut:  keine Meldung und keine Kontrolle. 

- Sämtliche Drohnenvölker werden vor dem Verstellen auf die Belegstation 
kontrolliert, sowie vor deren Rückkehr (vor der Verwaisung). 

- Gesperrte Bienenstände dürfen nicht auf die Belegstation. 

2. Für Imker mit Sperre eines Bienenstandes wegen Seuchenfall, ist das Verstellen auf die 
Belegstation auch für die weiteren Bienenstände verboten. 

3. Die Verantwortlichen der Belegstation müssen ein Register über die Zu- und Abgänge der 
Zuchteinheiten führen, mit Namen des Züchters, Herkunftsort, Datum der Ankunft und des 
Abgangs, sowie Anzahl Zuchteinheiten. 

4. Anlässlich der Kontrolle vor der Rückkehr von Drohnenvölker muss das Register der Zu- 
und Abgänge der Zuchteinheiten dem Bieneninspektor vorgelegt werden. 

Die Meldungen sind 10 Tage vorher per E-Mail an saav-sa@fr.ch zu senden. 

Freundliche Grüsse 

Joachim Protze 
Kantonaler Bieneninspektor       Texte français voir page 1 

Ref: DEF/PRO/bai 
T direkt: 026 305 80 70 
Email: saav-sa@fr.ch 
 
 

Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 

Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez 

 
An die Belegstationen 
des Kantons Freiburg 
 
 
  


